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Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Ortschaftsrat Eichsel 03.07.2019 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Wahl  
a) des Ortsvorstehers 
b) der Stellvertreter des Ortsvorstehers 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Die Ortsverwaltung schlägt vor:  
 

Gemäß §71, Abs.1 der GemO ist der Ortsvorsteher, nach der Wahl der 
Ortschaftsräte, vom Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrates, aus dem 
Kreis der zum Ortschaftsrat wählbaren Bürger zu wählen. 

  
 

 
An lagen  
     
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

OV Eichsel ESL/15/2019 25.06.2019 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Heike Blum 152  
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von Betrag Euro 

 
 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro 

 
 nein 

 
 Erläuterung: 

      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
 nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage   nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

Auszug aus  der  Gemeindeordnu ng Baden-Wür t temberg  
 

§ 71 
Ortsvorsteher 

(1) Der Ortsvorsteher und ein oder mehrere Stellvertreter werden nach der Wahl der 

Ortschaftsräte (§ 69 Abs. 1) vom Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrats aus dem 

Kreis der zum Ortschaftsrat wählbaren Bürger, die Stellvertreter aus der Mitte des 

Ortschaftsrats gewählt. Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass weitere Bewerber aus der Mitte des Ortschaftsrats 

in die Wahl einbezogen werden; in diesem Fall ist der Ortschaftsrat vor der Wahl anzuhören. 

Der Ortsvorsteher ist zum Ehrenbeamten auf Zeit zu ernennen. Seine Amtszeit endet mit der 

der Ortschaftsräte. Er ist zu verabschieden, wenn er die Wählbarkeit verliert. Bis zur 

Ernennung des gewählten Ortsvorstehers nimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des 

Ortschaftsrats die Aufgaben des Ortsvorstehers wahr, wenn nicht der Ortsvorsteher nach 

Freiwerden seiner Stelle die Geschäfte in entsprechender Anwendung des § 42 Abs. 5 

weiterführt. 

(2) Für Ortschaften mit einer örtlichen Verwaltung kann die Hauptsatzung bestimmen, dass 

ein Gemeindebeamter vom Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Ortschaftsrat für die 

Dauer der Amtszeit der Ortschaftsräte zum Ortsvorsteher bestellt wird. 

(3) Der Ortsvorsteher vertritt den Bürgermeister, in Gemeinden mit Beigeordneten auch den 

Beigeordneten ständig bei dem Vollzug der Beschlüsse des Ortschaftsrats und bei der Leitung 

der örtlichen Verwaltung. Der Bürgermeister und die Beigeordneten können dem 

Ortsvorsteher allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, soweit er sie vertritt. Der 

Bürgermeister kann dem Ortsvorsteher ferner in den Fällen des § 43 Abs. 2 und 4 Weisungen 

erteilen. 

(4) Ortsvorsteher können an den Verhandlungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse mit 

beratender Stimme teilnehmen. 

______________________________________________________  
 
B i t t e  beach ten :  
Es  bes teh t  d ie  Mög l i chke i t ,  e inen  ode r  zwe i  S te l l ve r t re te r  zu  
wäh len .  B ishe r  ha t  de r  Or t scha f ts ra t  E ichse l  s ich  immer  fü r  zwe i  
S te l l ve r t re te r  des  Or t svors tehe rs  en tsch ieden.   
De r  Or t scha f ts ra t  en tsche ide t  a l so  zunächst  übe r  d ie  Anzah l  der  
S te l l ve r t re te r ,  dann  e r fo lg t  d ie  W ah l .  
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